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ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND MONTAGEBEDINGUNGEN

Stand Januar 2002

Geltung

Wir liefern und montieren ausschlieRlich zu den nachstehenden Bedingungen, gleichgiltig ob es sich im
Einzelfall um einen Kauf-, Werk- oder Werklieferungsvertrag oder ein anderes Vertragsverhaltnis handelt.
Allgemeine Geschéftsbedingungen unseres Kunden akzeptieren wir nicht.

Auftragsbestatigung

Der Vertrag wird durch unsere Auftragsbestétigung verbindlich festgelegt, sofern wir das Geschéft alsbald
nach (fern-)miindlichen Verhandlungen bestétigen und der Besteller Kaufmann ist oder als Selbstandiger
nicht nur geringfligig am Geschaftsleben teilnimmt und das Geschéft im Betrieb seines Unternehmens
abschlieRt.

Dies gilt nicht, wenn wir verninftigerweise nicht mit dem Einverstandnis des Kunden rechnen konnten oder
wenn der Kunde unserer Bestatigung unverziiglich widerspricht.

Preise und Preisanpassung

Sofern unsere Verglitung nicht fest vereinbart ist, sind unsere am Liefertag giiltigen Preise beziehungsweise
unsere am Montagetag gliltigen Satze maRgebend.

Die Preise verstehen sich ab Werk und zuziiglich Mehrwertsteuer.

Bei Kleinsendungen sind wir berechtigt, angemessene Mindestrechnungsbetrage oder Zuschlage zu
fordern.

Sofern wir den Auftrag des Kunden nicht innerhalb eines Jahres seit Erteilung ausfiihren, diese Verzégerung
nicht auf von uns zu vertretende Umsténde zuriickzufiihren ist und wir unsere Preise in der Zeit zwischen
Auftragserteilung und Ausfiihrung allgemein erh6ht haben, sind wir berechtigt, den mit dem Kunden
vereinbarten Preis in gleichem MaRe zu erhdhen.

Der Kunde ist zum Ricktritt vom Vertrag berechtigt, falls wir den urspriinglich vereinbarten Preis iiber die
seit Auftragserteilung eingetretene Steigerung der Lebenshaltungskosten eines Arbeithehmerhaushalts mit
vier Personen und mittlerem Einkommen hinaus erhdhen.

Zahlungsbedingungen, Aufrechnung

Unsere Rechnungen sind innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen.
Bei Verzug ist unsere Vergiitung mit fiinf Prozentpunkten (iber dem Basiszinssatz, sofern der Kunde
Unternehmer ist mit acht Prozentpunkten (iber dem Basiszinssatz zu verzinsen. Unser Anspruch auf Ersatz
weiteren Schadens bleibt unberiihrt.

Wechsel und Schecks nehmen wir nur zahlungshalber an; die Kosten der Diskontierung und der Einziehung
tragt der Kunde. Bei Wechselzahlung gewahren wir keinen Kassenskonto.

Zahlungen sind erst dann bewirkt, wenn wir endgiltig tiber den Betrag verfiigen kénnen.

Der Kunde darf gegen unsere Forderungen aus diesem Vertrag nur mit unbestrittenen oder rechtskréaftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.

. Leistungszeit, Verzug, Zuriickbehaltung, Erfiillungsort, Teilleistungen

Liefer- und Montagefristen beginnen erst, wenn wir uns mit dem Kunden tiber samtliche Einzelheiten der
Ausfiihrung und alle Bedingungen des Geschéfts geeinigt haben.

Verspétet sich unsere Leistung, so geraten wir dennoch nicht in Verzug, solange dies auf Umstéanden
beruht, die wir bei billigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und verhiiten konnten und durch
zumutbare MaRnahmen nicht tiberwinden kénnen.

Wir sind zur Zuriickbehaltung unserer Leistung berechtigt, solange der Kunde seine Verpflichtungen
gegeniber uns aus diesem oder einem anderen Vertrag oder einem sonstigen Rechtsgrund nicht erfilllt.
Ist der Vertrag fiir den Kunden ein Handelsgeschaft, so darf er das uns Geschuldete nur zuriickbehalten,
sofern wir unsere Pflichten aus dem Vertrag grob schuldhaft verletzen oder unsere Leistung grob mangel-
haft ist.

Erflillungsort fiir Lieferungen ist Winnenden, bei Fahrzeugwaschanlagen und deren Teilen lllingen/
Wiirttemberg.

Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.

. Gefahrtragung, Versand und Entgegennahme

Die Gefahr geht spatestens mit der Absendung der Ware auf den Kunden dber; dies gilt auch dann,

wenn wir die Versendungskosten oder die Anfuhr ibernehmen. Wir sind nicht verpflichtet, die Ware gegen
Transportschaden zu versichern.

Verzégert sich der Versand infolge von Umstanden, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr
spatestens zum Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Kunden iber.

Angelieferte Gegenstande sind, auch wenn sie Mangel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte
entgegenzunehmen.

. Transportschaden

Der Kunde hat beim Transport entstandene Beschadigung sowie Verlust unverziiglich anzuzeigen und
die Sendung zur alshaldigen Besichtigung unverandert liegenzulassen. Dies gilt auch dann, wenn sich ein
Transportschaden erst beim Auspacken der Ware oder spater zeigt.

VIII.Mitwirkung des Kunden bei der Montage von Geréten
1.

Der Kunde hat fiir eine freie und befestigte Zufahrt zum Montageort mit ausreichender Tragfahigkeit zu
sorgen. Weiter hat er uns den fir die Montage benétigten Strom sowie Wasser, Gas und Sauerstoff
kostenlos zur Verfligung zu stellen.

Bis zum Montagetermin hat der Kunde auf seine Kosten die fiir die Montage und Inbetriebnahme der

von uns zu liefernden Geréte erforderlichen Maurer-, Fundament- und Stemmarbeiten auszufihren und

die erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen fiir Strom, O, Gas, Druckluft, Wasser und Abwasser
entsprechend unserer Aufstellungszeichnung herzustellen. Weiter hat der Kunde auf seine Kosten die
verbindenden Rohr- und Elektroleitungen sowie Kabelkanale, Leer- und Schutzrohre zwischen den Geréten
und ihren Komponenten entsprechend unserer Aufstellungszeichnung herzustellen und bis an die von uns
vorgegebenen Anschlufpunkte zu verlegen. Der Verlauf der verbindenden Leitungen, Kanéle und Rohre im
Gebaude ist vom Kunden festzulegen.

Bei beheizbaren Geraten miissen ferner die gesetzlichen Heizraumrichtlinien und die Heizraumbedingungen
gemaR unserer Aufstellungszeichnung bis zum Montagetermin erfilllt sein. Der Kunde hat auf seine Kosten
den erforderlichen Wasseranschlu® mit Verschraubungen und die AnschluRvorrichtung im Heizraum bereit
zustellen, Brennstoff, Strom und Wasser zur Inbetriebnahme und zum Probebetrieb zu liefern und Rohrlei
tungen nach diesen Proben zu isolieren.

Beim Einbringen von schweren Teilen in einen Bau oder beim Montieren des Kabelschlepps sowie beim
Aufstellen des Portals und anderer schwerer Maschinenteile hat der Kunde unseren Monteuren kostenlos
Helfer sowie erforderliche, bei Bedarf fahrbare Hebegerate und Gertistzeuge zu stellen.

. Méngelriige, Gewahrleistung und Gewahrleistungsfrist

Offensichtliche Méngel unserer Leistung hat der Kunde binnen zwei Wochen nach Erhalt derselben
gegenliber uns zu beanstanden; versaumt er dies, gilt unsere Leistung insoweit als vertragsgemaR. Ist der
Vertrag fiir den Kunden ein Handelsgeschaft, so gelten die §§ 377, 381 Il HGB.

Riigt der Kunde einen Mangel an einem von uns gelieferten Kleingerat, Ersatzteil oder Zubehér (bis 40 kg),
so hat er dieses zur Abholung durch das von uns beauftragte Unternehmen bereitzustellen.

Ist unsere Leistung bei Gefahriibergang mangelhaft, so erfiillen wir nach, und zwar nach unserer Wahl
durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die mangelhaft
gelieferte. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Schlagt die Nacherfiillung fehl, so kann der Kunde unsere
Vergitung mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mangelhaftung ist, nach seiner
Wahl vom Vertrag zuriicktreten. Sollten wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fiir die
Beschaffenheit der Sache Uibernommen haben, so gilt die gesetzliche Regelung.

Fir vom Kunden geliefertes oder aufgrund von ihm vorgegebener Spezifikation beschafftes Material sowie
fiir vom Kunden vorgegebene Konstruktionen leisten wir keine Gewahr.

Bei Verkauf gebrauchter Gerate leisten wir keine Gewahr fiir etwaige Sachméngel.

Die Anspriiche des Kunden auf Nacherfiillung sowie auf Schadenersatz oder Aufwendungsersatz wegen
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Méngeln verjéhren bei Lieferungen in einem Jahr seit Ablieferung der Ware, bei Montagen in einem Jahr seit
der Abnahme und bei Bauwerken sowie Planungs- und Uberwachungsleistungen hierfiir in fiinf Jahren seit
der Abnahme. Sollten wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fiir die Beschaffenheit der
Sache (ibernommen haben, so gilt die gesetzliche Regelung.

Liegt auf Seiten des Kunden ein Verbrauchsgiiterkauf vor, so gilt die gesetzliche Regelung; die Verjéhrungs
frist fiir die Anspriiche des Kunden wegen eines Mangels beim Kauf von gebrauchten Sachen betragt
jedoch ein Jahr seit der Ablieferung der Sache.

Fir den Ruckgriff des Unternehmers beim Verbrauchsgiiterverkauf gegen uns als Lieferanten gelten nur

die gesetzlichen Bestimmungen.

Schadenersatz und Verjahrung

Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, so ersetzen wir dem Kunden seinen aufgrund gewdhnlichen
Geschehensablaufs eingetretenen Schaden bis zur Hohe von 2 % unserer Vergiitung fiir jeden Tag des
Verzugs, hdchstens aber das Doppelte unserer Vergiitung. Bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit ersetzen
wir den vollen Schaden.

Miissen wir Schadenersatz statt Erflillung leisten, so ersetzen wir dem Kunden den aufgrund gewdhnlichen
Geschehensablaufs entstandenen Schaden bis zum Doppelten unserer Vergitung. Bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit ersetzen wir den vollen Schaden.

Ansonsten haften wir nur fiir grobfahrldssige oder vorsétzliche Verletzung unserer Pflichten. Dies gilt auch
fir Auskiinfte, Beratungen sowie fiir unerlaubte Handlungen in Anbahnung, Abschlu und Abwicklung des
Vertrags.

Unsere Geschaftsfiihrer oder unsere Komplementarin und deren Geschéftsfiihrer und unsere Mitarbeiter
haften dem Kunden fiir in Anbahnung, Abschluf und Abwicklung des Vertrags begangene unerlaubte
Handlungen nur bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.

Schadenersatzanspriiche des Kunden gegen uns, unsere Geschaftsfiihrer oder unsere Komplementarin
und deren Geschéftsfiihrer und unsere Mitarbeiter aus der Verletzung vorvertraglicher und vertraglicher
Pflichten sowie aus in Anbahnung, Abschlu® und Abwicklung des Vertrags begangenen unerlaubten
Handlungen verjahren in einem Jahr seit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und
der Kunde von den den Anspruch begriindenden Umsténden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen miite.

Etwaige Anspriiche des Kunden auf Schadenersatz aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsétzlichen oder fahrldssigen Pflichtverletzung beruhen sowie wegen Verletzung
sonstiger wesentlicher, aus der Natur des Vertrags folgender und fiir die Erreichung des Vertragszwecks
wesentlicher Pflichten bleiben in jeder Hinsicht unberiihrt.

. Riicktritt und Abtretung

Leisten wir trotz Falligkeit nicht oder - mit Ausnahme eines Mangels unserer Lieferung oder Leistung -
nicht vertragsgemag, so kann der Kunde uns eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfiillung
bestimmen. Die Frist muR uns die Vollendung der bereits in Angriff genommenen Leistung ermdglichen;
regelmaRig darf die Frist zwei Wochen nicht unterschreiten. Erbringen wir die Leistung oder Nacherfiillung
dennoch nicht in angemessener Frist, kann der Kunde vom Vertrag zurlicktreten. Dies gilt nicht, wenn die
Leistung oder Nichterfiillung aus von uns nicht zu vertretenden Umstanden unterbleibt.

Verschlechtern sich die Vermégensverhaltnisse des Kunden wesentlich, wird gegen ihn Insolvenzantrag
gestellt oder das Insolvenzverfahren eréffnet, so sind wir zum Ricktritt vom Vertrag berechtigt.

Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung nur an Versicherer abtreten
und nur soweit diese fiir den vom Kunden geltend gemachten Schaden aufkommen. § 354 a HGB bleibt
unberhrt.

Sicherung

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollstandigen Bezahlung des
Preises und aller sonstigen Forderungen aus der Geschéftsverbindung mit dem Kunden vor.

Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt unentgeltlich fiir uns, ohne

daR wir hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit anderen,
nicht dem Kunden gehérenden Waren erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem

Verhaltnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Waren; bei Verbindung, Vermischung und
Vermengung mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Erwirbt der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so Gibertragt er

uns schon jetzt das Miteigentum nach dem Verhaltnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der anderen
Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in den vorstehenden
Féllen die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Sache, die ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne
der nachfolgenden Bestimmungen ist, unentgeltlich zu verwahren.

Die aus einer WeiterverauRerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde schon
jetzt in Hohe des Werts der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes gilt, wenn
die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das Grundsttick eines Dritten eingebaut wird. Steht die
Vorbehaltsware in unserem (Mit-)Eigentum, so werden die Forderungen in Hohe des Betrags abgetreten,
der dem Wert unseres Anteils am Gesamtwert entspricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine
etwaige Saldoforderung aus laufender Rechnung. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung erméchtigt.
Solange der Kunde seinen Verpflichtungen gegentiber uns nachkommt, ist er berechtigt, iber die
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschaftsgang und unter Eigentumsvorbehalt zu verfiigen, soweit

die Forderungen nach Ziffer 3 wirksam Uibergehen. Auergewdhnliche Verfligungen wie Verpfandung,
Sicherungstibereignung und jegliche Abtretung sind unzuldssig. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder
abgetretene Forderungen, insbesondere Pfandungen, sind uns unverziiglich mitzuteilen.

Gerét der Kunde mit einer uns geschuldeten Zahlung lénger als eine Woche in Verzug oder gerat

erin Vermdgensverfall, stellt er insbesondere seine Zahlungen ein, so werden unsere Forderungen

sofort féllig und jeglicher Zahlungsaufschub endet. In diesen Fallen sind wir befugt, die Vorbehaltsware

an uns zu nehmen und die Einziehungserméchtigung zu widerrufen. Der Kunde ist - unter Ausschlu

von Zuriickbehaltungsrechten - zur Herausgabe verpflichtet. Ist der Kunde Verbraucher, so hat er die
Vorbehaltsware nur an uns zuriickzugeben, sofern wir vom Vertrag zuriickgetreten sind. Die Riicknahme
und die Pfandung der Vorbehaltsware durch uns gelten auRer bei Verbraucherkreditgeschéften nicht als
Riicktritt vom Vertrag. S&mtliche Kosten der Riicknahme und der Verwertung tragt der Kunde; wir sind
zum freihdndigen Verkauf berechtigt. Auf Verlangen hat uns der Kunde unverziiglich eine Aufstellung ber
die an uns nach MaRgabe von Ziffer 3 abgetretenen Forderungen sowie alle weiteren zur Geltendmachung
unserer Rechte erforderlichen Ausktinfte und Unterlagen zu tibermitteln und den Schuldnern die Abtretung
anzuzeigen.

Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl, soweit der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die Summe unserer Forderungen aus der Geschéftsverbindung um mehr als 10 % iibersteigt.
Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht des Landes, in dem sich die Ware
befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Land am
nachsten kommende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des Kunden erforderlich, hat er
alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Begriindung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

. Schutzrechte

Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des
Kunden zu leisten, so steht dieser dafiir ein, daf hierdurch Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der
Kunde stellt uns von etwaigen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten frei und ersetzt
uns den entstehenden Schaden sowie unsere Kosten und Aufwendungen. Wird dem Kunden und/oder uns
die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein Schutzrecht untersagt, sind wir
auch ohne nahere Priifung der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten einzustellen.

XIV. Rechtswahl und Gerichtsstand

1.
2.

Es gilt deutsches Recht.

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des dffentlichen Rechts oder ein éffentlich-rechtliches Sonder
vermdgen, so ist Stuttgart Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhaltnis. Firr Klagen
gegen den Kunden ist auRerdem das Gericht am Sitz des Kunden 6rtlich zustandig

Alfred Kéarcher Vertriebs-GmbH Reinigungssysteme Friedrich-List-Str. 4 71364 Winnenden Telefon (0 71 95) 90 30



	Zurück



